
Derzeit beschäftigen zahlreiche 

Prozesse zu Rechtfragen rund 

um den Bausparvertrag die Ge-

richte bundesweit. Der nachfol-

gende Beitrag stellt die einzelnen 

Streitfragen dar, in denen es um 

die Abschlussgebühr, die Darle-

hensgebühr, die Kontoführungs-

gebühr sowie die Kündigung von 

Bausparkassenverträgen durch die 

Bausparkasse geht.

Was ist ein Bausparvertrag

Was ein Bausparvertrag ist, ist in 

§ 1 Abs. 2 Bausparkassengesetz le-

gal de!niert. Danach ist ein Bau-

sparvertrag ein Vertrag, durch den 

der Bausparer nach Leistung von 

Bauspareinlagen einen Rechts-

anspruch auf Gewährung eines 

Bauspardarlehens erwirbt. Hier-

bei sind zwei Phasen zu unter-

scheiden: Der Bausparer schließt 

einen Bausparvertrag über eine 

bestimmte Bausparsumme ab. 

Der Bausparer muss zunächst 

Bauspareinlagen leisten (Anspar-

phase), um später im Gegenzug 

ein Bauspardarlehen zu den ver-

einbarten Konditionen zu erhal-

ten (Darlehensphase). Hat der 

Bausparer das im Bausparvertrag 

vereinbarte Mindestsparguthaben 

angespart und bestand dieses über 

eine ausreichende Zeitspanne be-

steht Zuteilungsreife. Der Bauspa-

rer hat dann einen Anspruch auf 

Zuteilung. Wird dieser Anspruch 

wahrgenommen, also entscheidet 

sich der Bausparer für die Zutei-

lung, dann zahlt die Bausparkasse 

angesparte Guthaben und – nach 

erfolgreicher Beleihungs- und Bo-

nitätsprüfung – das Bauspardarle-

hen aus. 

Abschlussgebühr

Im Zusammenhang mit Bauspar-

verträgen hat sich der Bundesge-

richtshof bereits im Jahr 2010 mit 

der Abschlussgebühr beschäftigt. 

Die Abschlussgebühr können 

gefordert werden, jedenfalls stel-

len dahingehende Regelungen in 

den Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen keine unangemessene 

Benachteiligung dar, da die Ab-

schlussgebühr der Gewinnung 

von Neukunden dient und für das 

System des kollektiven Zweckspa-

rens notwendig sind (BGH, Urteil 

vom 07.12.2010, Aktenzeichen XI 

ZR 3/10). 

Darlehensgebühr

Nach Zuteilung des Darlehens 

wurde zudem in der Regel eine 

Darlehensgebühr in den Allge-

meinen Geschäftsbedingungen 

vereinbart. Die Mehrzahl der 

Gerichte meint hierzu derzeit, 

dass eine dahingehende Klause 

wirksam ist. Es handele sich um 

eine kontrollfreie Preisabrede (so: 

AG Ludwigsburg, Urteil vom 

05.05.2015, Aktenzeichen 1 C 

3050/15; AG Münster, Urteil vom 

07.04.2015, Aktenzeichen 3 C 

3831/14; AG Aachen, Urteil vom 

24.03.2015, Aktenzeichen 120 C 

35/15), jedenfalls stelle die Klausel 

keine unangemessene Benachtei-

ligung dar, da die Darlehensge-

bühr der Bauspargemeinschaft 

zukomme und die bausparspezi-

!schen Besonderheiten zu beach-

ten seien (OLG Hamburg, Urteil 

vom 25.05.2011, Aktenzeichen 10 

U 12/09; LG Heilbronn, Urteil 

vom 21.05.2015, Aktenzeichen 

6 O 50/15; bestätigt durch OLG 

Stuttgart, Urteil vom 19.11.2015, 

Aktenzeichen 2 U 75/15). Ledig-

lich das Amtsgericht Ludwigs-

burg (Urteil vom 17.04.2015, 

Aktenzeichen 10 C 714/15) und 

das Amtsgericht Stuttgart (Urteil 

vom 30.06.2015, Aktenzeichen 1 

C 714/15) erachten die Klausel für 

unwirksam, da die Darlehensge-

bühr alleine der Gewinnerzielung 

der Bank diene und ein Kollek-

tivinteresse nicht erkennbar sei. 

Hierzu wird abschließend der 

Bundesgerichtshof entscheiden 

müssen. Das Oberlandesgericht 

Stuttgart hat in seinem Urteil 

vom 19.11.2015 (Aktenzeichen 2 

U 75/15) die Revision zugelassen. 

Kontoführungsgebühr

Die Kontoführungsgebühr bei 

einem Bausparvertrag ist bei 

konkreter Benennung für die 

Tätigkeit zulässig (OLG Karlsru-

he, Urteil vom 16.06.2015, Ak-

tenzeichen 17 U 5/14). Im Falle 

einer pauschalen Bepreisung aber 

unzulässig (AG Stuttgart, Urteil 

vom 30.06.2015, Aktenzeichen C 

714/15). Hier muss man auf die 
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jeweils einzelne Bedingungen ab-

stellen, was vereinbart ist. 

Kündigung von Bausparverträ-

gen

Im Falle einer Kündigung von 

Bausparverträgen durch die Bau-

sparkasse muss man unterschei-

den, ob die Bausparsumme bereits 

vollständig angespart ist oder 

lediglich die Zuteilungsreife er-

reicht wurde. 

Nach vollständiger Ansparung 

der Bausparsumme geht die 

Rechtsprechung einheitlich da-

von aus, dass der Bausparkasse 

ein Recht zu Kündigung zusteht. 

Das Ziel des Bausparvertrages 

ist erreicht. Ein Darlehen kann 

gar nicht mehr gewährt werden. 

Zweck des Bausparvertrages ist 

es nicht, darüber hinaus eine ver-

zinsliche Geldanlage zu gewäh-

ren (OLG Stuttgart, Beschluss 

vom 14.10.2011, Aktenzeichen 

9 U 151/11; OLG Frankfurt am 

Main, Beschluss vom 02.10.2013, 

Aktenzeichen 19 U 106/13; OLG 

Köln, Beschluss vom 23.03.2015, 

Aktenzeichen 13 U 104/14). 

Umstritten ist aber, ob der Bau-

sparkasse alleine nur nach Vorlie-

gen der Zuteilungsreife und nach 

Ablauf von zehn Jahren hernach 

ein Kündigungsrecht zusteht. Die 

Bausparkassen stützen das Kündi-

gungsrecht hierbei auf § 489 Abs. 

1 Nr. 2 BGB, wonach vereinfacht 

gesagt nach vollständigem Emp-

fang des Darlehens nach Ablauf 

von zehn Jahren ein Kündigungs-

recht besteht. Die Mehrzahl der 

Gerichte spricht der Bausparkasse 

ein dahingehendes Kündigungs-

recht zu. Die Dauer der Anspar-

phase könne nicht in das Belieben 

des Bausparers gestellt werden, da 

eine überlange Besparung nicht 

dem Zweck des Bausparens – Er-

langung eines zinsgünstigen Dar-

lehens – entspricht (LG Mainz, 

Urteil vom 28.07.2014, Aktenzei-

chen 5 O 1/14; LG Aachen, Urteil 

vom 15.05.2015, Aktenzeichen 10 

O 404/14; LG Hannover, Urteil 

vom 30.06.2015, Aktenzeichen 

14 O 55/15; LG Nürnberg-Fürth, 

Urteil vom 17.08.2015, Aktenzei-

chen 6 O 1708/15). 

Anders sieht dies das Amtsge-

richt Ludwigsburg (Urteil vom 

07.08.2015, Aktenzeichen 10 C 

1154/15) sowie das eingangs dar-

gestellte Landgericht Karlsruhe 

(Urteil vom 09.10.2015, Aktenzei-

chen 7 O 126/15). 

Die Zuteilungsreife ist nur der 

Zeitpunkt, in dem der Bauspa-

rer den Rollentausch von Darle-

hensgeber zum Darlehensnehmer 

vornehmen kann. Hierzu ist er 

aber nicht verp$ichtet. Das Bau-

spardarlehen nach Zuteilungsreife 

nicht in Anspruch zu nehmen sei 

daher kein vertragswidriges Ver-

halten. Auf § 489 BGB kann sich 

die Bausparkasse auch nicht stüt-

zen, da die Bausparkasse auch in 

der Lage seien, ihre Bedingungen 

für bestehende Verträge zuzulas-

sen. Hierdurch wird das Kollek-

tivinteresse geschützt und nicht 

durch die Kündigung. 

Fazit

Sowohl zur Frage der Darlehens-

gebühr als auch zur Frage der 

Wirksamkeit von Kündigungen 

nach Erreichen der Zuteilungsrei-

fe wird der Bundesgerichtshof das 

letzte Wort haben. Die Argumen-

tation „bausparspezi%schen Be-

sonderheit“ ist hierbei ambivalent. 

Ob der Bundesgerichtshof den 

Widerspruch au$öst oder beibe-

hält bleibt abzuwarten. 

§

Bausparvertrag (Fortsetzung)

Versicherungsvermittlung

In der Plenartagung am 24. No-

vember 2015 hat das Europäische 

Parlament die Versicherungsver-

mittlungsrichtlinie (Insurance 

Distribution Directive, IDD) 

angenommen. Die neuen Vor-

schriften für den Verkauf von 

Versicherungen sollen die Rechte 

der Verbraucher, denen das gleiche 

Schutzniveau auf allen Versiche-

rungsvertriebskanälen zugutekom-

men soll, stärken. Dafür sollen 

die neuen Regeln nicht nur für 

Versicherungsunternehmen und 

-vermittler gelten, sondern für alle 

Marktteilnehmer, die Versicherun-

gen verkaufen, wie etwa Reisebüros 

und Autovermietungs%rmen.

Zukünftig sollen Versicherungsver-

treiber bei der zuständigen Behörde 

des Mitgliedstaats, in dem sie ihren 

Wohnsitz haben, eingetragen wer-

den. Die Versicherungsunterneh-

men sowie die Vertreiber müssen 

ihre Identität und Anschrift sowie 

das Register, in dem sie eingetragen 

wurden, dem Kunden mitteilen. 

Weiterhin müssen Versicherungs-

vermittler eine Versicherung, die 

Haftp$icht bei Verletzung beru$i-

cher Sorgfaltsp$ichten abdeckt, in 

Höhe von mindestens 1,25 Millio-

nen Euro für jeden einzelnen Scha-

densfall und von 1,85 Millionen 

Euro für alle Schadensfälle eines 

Jahres abschließen.

Versicherungsunternehmen müs-

sen den Kunden Informationen 

über die Art der Vergütung, die 

ihre Angestellten beim Vertrieb 

von Versicherungsprodukten er-

halten, zukommen lassen, und, bei 

bestimmten komplexen Lebensver-

sicherungsprodukten, auch über 

die Gesamtkosten des Versiche-

rungsvertrags einschließlich Bera-

tungs- und Dienstleistungskosten. 

Versicherungsvertreiber werden 

ebenfalls dazu verp$ichtet, etwaige 

Interessenkon$ikte o&enzulegen. 

Weiterhin sollten deren Vergü-

tungsregelungen keine Anreize 

scha&en, einem Kunden ein be-

stimmtes Versicherungsprodukt zu 

empfehlen, wenn ein anderes Pro-

dukt den Bedürfnissen des Kunden 

besser entsprechen würde.

Vor Abschluss eines Vertrags über 

Versicherungsprodukte, die kei-

ne Lebensversicherungsprodukte 

sind, soll der Kunde ein Infor-

mationsblatt mit standardisierten 

Informationen zur Art der Ver-

sicherung, zu den vertraglichen 

Verp$ichtungen, den abgedeckten 

und ausgeschlossenen Risiken und 

zu anderen Elementen in klarer 

Sprache erhalten. 

Die Vorschriften gelten nicht für 

alle Versicherungsvertreiber. Aus-

nahmen gelten beispielsweise, 

wenn die Prämie für das Versiche-

rungsprodukt bei anteiliger Be-

rechnung auf Jahresbasis 600 Euro 

nicht übersteigt. (JPW) 

www.europarl.europa.eu

Der Referentenentwurf zum Fi-

nanzmarktnovellierungsgesetz des 

Bundesministeriums der Finanzen 

(BMF) sieht in Artikel 12 vor, die 

Gewerbeordnung in § 34g Ab-

satz 1 zu ändern und den Begri& 

„Beratungsprotokoll“ durch „Ge-

eignetheitserklärung“ zu ersetzen. 

Diese Erklärung soll die erbrachte 

Beratung nennen sowie erläutern, 

wie sie auf die Präferenzen, Anlage-

ziele und die sonstigen Merkmale 

des Kunden abgestimmt wurde. 

In seiner Stellungnahme kritisiert 

der Bundesverband Deutscher Ver-

sicherungskau$eute (BVK), dass 

die Änderung der Vorschrift nicht 

nur für die Anlageberatung im 

Wertpapierbereich gelten würde, 

sondern aufgrund der bevorstehen-

den Umsetzung der Versicherungs-

vertriebsrichtlinie IDD zukünftig 

auch für „reine Versicherungspro-

dukte“ erforderlich werden könnte. 

Die Richtlinie sähe eine Geeig-

netheitserklärung für den Versi-

cherungsvertrieb durch Vermittler 

jedoch nicht vor. Dem BVK sei es 

wichtig, dass Kunden im Rahmen 

der geltenden Beratungs- und Do-

kumentationsp$ichten den Inhalt 

und das Ergebnis der Beratung in 

der Praxis nachvollziehen können. 

Aus diesem Grund habe der BVK 

Compliance- und Verhaltensregeln 

entwickelt, die für Versicherungs-

vermittler eine ordnungsgemäße 

Dokumentation und sorgfältige 

Beratung bereits vorsehen. (JF) 

www.bvk.de

Versicherungsvermittlung


